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VERBANDSGEMEINDE  WITTLICH - LAND 

ORTSGEMEINDE NIEDERSCHEIDWEILER 
 

 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  

für den Bereich "Südlich Kreuzgraben" 
Flur 5: Flurstücke 1, 5/8 und Wegeparzelle 65/1 (teilweise); Flur 6: Flurstück 74/2 

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr.1 und 3 BauGB  

 
 

 

Kartengrundlage: Topographische Karte aus LANIS; www.naturschutz.rlp.de (02/2015) 

 

Begründung nach § 34 Abs. 5 Satz 4 BauGB 
einschließlich Umweltbelange 

 
Genehmigungsfassung  
 
 
Stand: 22.12.2015 
Sa / Sc 
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Aussiedlerhof Entfernung zum 
Satzungsgebiet 
„Südlich Kreuz-

graben“ 

Anzahl Tiere 

Kühe Rinder Pferde Schweine Hühner Schafe L = Lamas 
D = Damwild 

Windhof ca. 450 m 4 5 50 11 -- -- -- 

Eichenhof ca. 380 m 80 80 4 -- 15? 2 3 x L 

Sonnenhof ca. 400 m -- -- 3 -- 7 -- 12 x D 
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Landwirtschaftlicher Betrieb 

 

Nächstgelegenes  

Nachbarwohnhaus 

Mindest-
Abstand zw. 
Firstmitte Stall 
und Grund-
stücksgrenze 
ca. 

Mindest- 
Abstand 
zw. First-
mitte des 
Stalls und 
Wohn-
gebäude

1
  

ca. 

Richtung, in der 
sich der Stall vom 
Satzungsgebiet 
aus gesehen be-
findet und rel. 
Häufigkeit der betr. 
Windrichtung

2
 

Betrieb „Kreuzgraben“ (ca. 115 m 

nördlich des Satzungsgebietes) 
aktuell ca. 130 St. Rindvieh;  max. 200 Tiere 
möglich; z.Zt. keine Erweiterungsabsichten 
offene Güllehaltung (nördlich des Stalls, d.h. 
auf der dem Plangebiet abgewandten Seite; 
Mindestentfernung zu den gepl. Bauflächen = 
rund 140 m); Fahrsilo östlich an die Betriebs-
gebäude anschließend 

Wohnhaus auf Flurstück 
2 (Flur 5) 

102 m 108 m Nord 
ca. 5-6 % 

Wohnhaus auf Flurstück 
12/1 

104 m 117 m Nord-Nordost 
ca. 5-6 % 

Durch Satzung ermög-
lichte bauliche Nutzung 
auf Flurstück 1 (Flur 5) 

116 m 119 m Nord-Nordwest 
ca. 5 % 

Betrieb Fiedler (Flurstück 73)(östlich 

benachbart) 
Aktuell keine Viehhaltung; max. bis zu ca. 140 
St. Rindvieh möglich; aktuell bestehen keine 
Erweiterungsabsichten; im Falle einer späte-
ren Erweiterung stehen Flächen östlich des 
derzeitigen Betriebsstandorts zur Verfügung. 
Offener Güllebehälter südöstlich der Betriebs-
gebäude (Mindestentfernung zu den gepl. 
Bauflächen = ca. 140 - 150 m) 

Wohnhaus auf Flurstück 
75/1 

112 m 118 m Ost-Nordost 
ca. 9-10 % 

Wohnhaus auf Flurstück 
10 (Flur 6) 

106 m 118 m Nord-Nordost 
ca. 6% 

Durch Satzung ermög-
lichte bauliche Nutzung 
auf Flurstück 1 

113 m 119 m Ost 
ca. 8 % 

Durch Satzung ermög-
lichte bauliche Nutzung 
auf Flurstück 74/2 

115 m 119 m Ost - Nordost 
ca. 9-10 % 

 

Hinweis: Die Tabelle ist aufsteigend sortiert nach dem minimalen Abstand zw. Stall (Firstmitte) und Nachbarwohngebäude 
(nächstgelegene Gebäudekante); die Angaben zu den landwirtschaftlichen Betrieben und zur Viehhaltung beruhen auf Informa-
tionen der Ortsgemeinde und der Landwirtschaftskammer RLP (schriftl. Mitteilung vom 12.12.12); die Angaben zu vorh. Wohn-
häusern bzw. zur geplanten baulichen Nutzung und deren Entfernungen zu den landwirtschaftlichen Emissionsquellen beruhen 
auf eigenen Messungen auf Basis der LANIS-Daten (Luftbilder etc.).  
 

                                                           
1 nächstgelegene Gebäudekante des jeweiligen Wohnhauses ohne Berücksichtigung von Nebengebäuden bzw. nächstgelege-

ne Baugrenze lt. Satzung 
2 lt. Stärkewindrose für die nächstgelegene Station Büchel in % der Jahresstunden (Deutscher Wetterdienst 1992-2001) 
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s. hierzu Teil 1 der Begründung (Pkt. 5 „Auswirkungen der Satzung“) 

 

Melico-Fagetum

(Asperulo-Fagetum

BG besonders geschützte Art gem. BNatSchG  § 7 Abs. 2 Nr. 13 
EG  streng geschützte Art gem. Anhang A der EU-Artenschutzverordnung 
FFH  streng geschützte Art gem. Anhang IV der FFH-Richtlinie 
BAV  b = besonders geschützte Art gem. Spalte 2 der Bundes-Artenschutzverordnung 
BAV  s = streng geschützte Art gem. Spalte 3 der Bundes-Artenschutzverordnung 
 
RL D  Gefährdungskategorie gem. Rote Liste Deutschland 
RL RLP  Gefährdungskategorie gem. Rote Liste Rheinland-Pfalz 
 
< 5%  weniger als 5% der Fläche bedeckend 
5-25%  zwischen 5% und 25% der Fläche bedeckend 
50-75%  zwischen 50% und 75% der Fläche bedeckend 
75-100%  zwischen 75% und 100% der Fläche bedeckend 
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(d)  dominantes Vorkommen der betr. Art 
(r) nur mit wenigen Exemplaren in der Fläche vorkommende Art 
 
RL D  Rote Liste Deutschland 
 0 ausgestorben oder verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 R Arten mit geografischer Restriktion 
 V Arten der Vorwarnliste 
 D Daten defizitär 
 
RL RLP Rote Liste Rheinland-Pfalz 
 0 ausgestorben oder verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 4 potenziell gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 R extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 
 V Arten der Vorwarnliste 
 D Daten defizitär 
 
 

Vegetations-

bestand B I O T O P T Y P 
Schlüssel-Nr. lt. 

Kartieranleitung 

MUFV RLP 2010 

Nr. 1 Frische bis mäßig trockene Mähweide EB 2 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BG EG FFH BAV RL D RL 

RLP 

Hahnenfuß Ranunculus spec.       

Knaulgras Dactylis glomerata       

Gemeine Quecke Agropyron repens       

Löwenzahn Taraxacum officinale       

Glatthafer Arrhenatherum elatius       

Spitzwegerich Plantago lanceolata       

Vogelknöterich Polygonum aviculare       

Wiesenklee Trifolium pratense       

Rauhe Gänsedistel Sonchus asper       

Lieschgras Phleum pratense       

Rotes Straußgras Agrostis tenuis       

Wiesen-Ampfer Rumex acetosa       

Flockenblume Centaurea spec.       

Weißklee Trifolim repens       

Wiesen-Fuchsschwanz Alopecurus pratensis       

Wolliges Honiggras Holcus lanatus       
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“Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs- Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Zugriffsverbote).“ 

„Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 

Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, 

Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a 

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betrof-

fen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß 

gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, 

soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können 

auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen 

der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 

lexsoft://document/FILENAME?xid=3810431,16
lexsoft://document/FILENAME?xid=3810431,19#jurabs_2
lexsoft://document/FILENAME?xid=3810431,19#jurabs_2
lexsoft://document/FILENAME?xid=139663,1
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entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-

tungsverbote vor. Die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote gelten nicht für Handlungen zur 

Vorbereitung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größt-

möglicher Schonung der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im not-

wendigen Umfang vorgenommen werden. …" 
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3  Dt. Übersetzung „Guidance document on the strict protection of animal species of community interest provided by the Habi-

tats Directive 92/43/EEC”, endgültige Fassung, Febr. 2007. 

http://www.lgb-rlp.de/
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